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Betreff 
 
Beschluss zur Videoüberwachung des August-Hilliges-Platzes 
 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat beschließt, für die Probezeit von einem Jahr, die Anschaffung einer 
Videoüberwachungsanlage für den August-Hilliges-Platz. 
 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 

Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu Vandalismus auf dem August-Hilliges-Platz. 

Regelmäßig werden u.a. Papierkörbe, Hinweisschilder, Bäume oder das öffentliche Telefon 

zerstört. Oft gehen auch Glasflaschen zu Bruch, so dass Scherben am Wasserspiel liegen, 

welches im Sommer oft von Kindern barfuß betreten wird. Auch zu Ruhestörungen kommt es 

hin und wieder. 

 

Die Installation einer Videoüberwachung soll vor allem präventiven Charakter haben und 

Vandalismus vorbeugen. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt nach den jeweils gültigen 

Rechtsnormen wie z. B. der Datenschutz-Grundverordnung vom 25.05.2018. Die 

aufgezeichneten Bilder werden nur ausgewertet, wenn ein Schadensereignis stattgefunden 

hat. Eine Videoüberwachung in diesem Bereich ist laut Schreiben des Städte- und 

Gemeindebund Sachsen-Anhalt vom 07.09.2018 zulässig. 

 
Empfehlung der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt, dieser Beschlussvorlage zuzustimmen. 
 
 



Finanzielle Auswirkung: 
Die Kosten für die Beschaffung belaufen sich auf ca. 11.000,00 Euro. Weiterhin fallen jährlich 
Kosten für den Internetanschluss in Höhe von ca. 500,00 Euro an. 
 
 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
Unterschrift Amtsleiter    Mitzeichnung Kämmerer 
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